
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 
 

Leistungsfremde Merkmale 
beeinflussen die Bildungs-
chancen wie der sozioöko-
nomische Hintergrund, die 
Bildungsaspirationen der 
Eltern, die Erwartungshal-
tungen oder die Unterrichts-
qualität. Es zeigen sich wei-
ter verstärkt 
Bildungsungleichheiten zwi-
schen Schülerinnen und 
Schülern unterschiedlicher 
sozialer Herkunft. 

Weil eine bestimmte Abhän-
gigkeit des Schulerfolgs vom 
Wohnquartier, beziehungs-
weise von der dort besuch-
ten Schule und ihrem Ein-
zugsgebiet besteht, soll im 
Kanton Basel-Stadt geprüft 
werden, ob ein computerge-
stütztes Hilfstool mit einem 
komplexen Algorithmus, die 
Gebietsgrenzen so ver-
schiebt, dass eine stärkere 
soziale Durchmischung der 
Kinder in der einzelnen 
Klasse erreicht werden kann 
und damit mehr Chancenge-
rechtigkeit.  

In einer Stadt führen auch 
kleinräumige Anpassungen 
der Einzugsgebiete zu gros-
ser Unruhe unter den Erzie-
hungsberechtigten. Der 
Schulstandort, ist bei der 
Wohnortwahl der Familien 
oft das ausschlaggebende 
Kriterium. Folglich hat eine 
Umverteilung von Schüle-
rinnen und Schüler das Po-
tential, dass die Diskussion 
der Zuteilung verschärft ge-
führt wird. Weiter ist die 
Umverteilung von Kindern 
aufgrund ihrer Mutterspra-
che und in der Konsequenz 
ihrer ethnischen Herkunft, 
insofern ein gefährlicher 
Ansatz, indem der Schuler-
folg mit der ethnischen Zu-
sammensetzung der Klasse 
in einen Zusammenhang 
gebracht wird. 

Unabhängig von der Prü-
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1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Schreibensentwurf an 
den Grossen Rat. 

2. Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, den Anzug Annemarie 
Pfeifer abzuschreiben. 

 
Begründung 

Seit Bestehen der integrativen Schule wurde diese stetig weiterentwickelt 
und mehrfach evaluiert. Der Regierungsrat hat die Aufgabe, für alle basel-
städtischen Schülerinnen und Schüler eine optimale Beschulung, Förderung 
und Betreuung bereitzustellen. Mit Grossratsbeschluss Nr. 19/12/13.1G vom 
20. März 2019 wurde das Förderangebot der Einführungsklasse in das 
Schulgesetz aufgenommen. Gleichzeitig wurden Ressourcen für Einfüh-
rungsklassen, für Doppelbesetzungen in den Kindergärten und 1. Primar-
schulklassen sowie für weitere Massnahmen in der Schuleingangsphase ge-
sprochen. Die bedarfsorientierte Ausgestaltung der Angebote obliegt den 
einzelnen Schulen mit der Vorgabe, die Ressourcen ausschliesslich in der 
Schuleingangsstufe einzusetzen. Dem Regierungsrat ist die im vorliegenden 
Anzug erwähnte Problematik, dass hauptsächlich Schülerinnen und Schüler 
mit einer Verhaltensauffälligkeit und/oder mit einer Lernschwäche den Unter-
richtsalltag teilweise stark belasten, bewusst. Deshalb werden weitere Opti-
mierungen vorgenommen. 
 

                                                                                            
 


